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1. ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

1.1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES ORTES 

Bad Liebenstein liegt im Südwesten des Bundeslandes Thüringen im Wartburgkreis.  

Aus der Stadt Bad Liebenstein sowie den Gemeinden 

Schweina und Steinbach wurde im Rahmen der 

Gemeindeneugliederung zum 31. Dezember 2012 

die neue Stadt Bad Liebenstein gebildet. Sie liegt im 

südwestlichen Teil des Freistaates Thüringen, im 

Wartburgkreis. Sie hat derzeitig ca. 7.955 

Einwohner.  

Begrenzt wird die Stadt Bad Liebenstein mit Ihren 

Ortsteilen wie folgt: 

• im Norden durch die Stadt Ruhla, 

• im Nordosten durch die Stadt Waltershausen, Landkreis Gotha, 

• im Osten und Südosten durch die Stadt Brotterode-Trusetal, Landkreis Schmalkalden-

 Meiningen, 

• im Süden durch die Gemeinde Breitungen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, 

• im Südwesten durch die Gemeinde Barchfeld-Immelborn 

• im Westen durch die Gemeinde Moorgrund,  

Verkehrstechnisch ist Bad Liebenstein über die Kreisstraßen 88 und 89 und die Landesstraßen L 1027 

und L 1126  erschlossen. 

 

1.2. TOPOGRAPHIE UND KLIMA 

Die makroklimatische Situation Bad Liebensteins ist vom atlantischen und kontinentalen 

Klimageschehen geprägt. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 7,40 Celsius. Der ozeanische 

Einfluß überwiegt ganzjährig mit feuchten Klimamassen aus der Hauptwindrichtung Südwest. Bad 

Liebenstein befindet sich in einer Senke zwischen den bewaldeten Höhen (Holer Stein 438 m, 

Antoniusberg 395 m, Schloßberg 465 m, Aschenberg 456 m, u.a.). Die talauf- und -abwärts 

anschließenden Grünland- und Ackerflächen wirken als Entstehungsgebiete von Kaltluft, die dem 

Stadtgebiet zufließt. Dadurch ist das Stadtgebiet häufig von Bodennebel und Spätfrost betroffen. Die 

südliche Grumbachaue, die sich nach Westen hin wannenartig öffnet, erfüllt durch die Ableitung der 

Kaltluft, v.a. bei Inversionswetterlagen, wichtige kleinklimatische Funktionen. 
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Das Untersuchungsgebiet ist Teil der bioklimatischen Schutzzone I und befindet sich am 

Nordwesthang des Grumbachtales. Es ist über Böschungsversprünge terrassiert, welche an den 

Erschließungswegen und an den Grundstücksgrenzen mittels steiler Böschungen verortet sind. 

 

1.3. FLÄCHENNUTZUNG 

Das Untersuchungsgebiet "Unterm Giebel" ist durch Wiesen-, Wohn- und Kleingartennutzungen 

geprägt. Die Gebäudenutzung im Untersuchungsgebiet sind in Lagerschuppen, Gartenhaus und 

dauerhaft bewohntes Haus zu differenzieren.1 

 

1.4. PLANUNGSGEGENSTAND 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen 

Siedlungsrand von Bad Liebenstein und 

grenzt im nördlichen Bereich an vorhandene 

Bebauung, im westlichen Bereich an die 

Wiesen des Grumbachtals, im östlichen 

Bereich an die Waldgrenze des Aschenbergs 

und im Süden an weitere Wiesen. 

 

Die vorhandene Topographie wird durch die 

geplante Bebauung nicht verändert.  

Mit dem Plangebiet, das eine Fläche von ca. 

1,03 ha (Brutto) umfasst, soll den 

regionalplanerischen Entwicklungszielen weiterhin entsprochen 

werden. Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Bad 

Liebenstein.  

  

 
1
 Auszug aus der Begründung zur Ursprungsplanung 

Abbildung 1 - Luftbild 
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Das Plangebiet der Ursprungsplanung umfaßt in der Flur 0 die Flurstücke: 

•  600/11- teilweise-  Herausnahme aus dem Geltungsbereich 

•  601/4 

•  601/5 

•  601/6 

•  602/1 – Herausnahme aus dem Geltungsbereich 

•  602/2 

•  602/3 

•  603/1 - Herausnahme aus dem Geltungsbereich 

•  603/2 

•  603/3 

•  603/4 

•  604/1 

•  604/2 

•  604/3 

•  605/1 

•  605/2 

•  606 teilweise - Herausnahme aus dem Geltungsbereich  

•  606/6 teilweise - Herausnahme aus dem Geltungsbereich 

•  612/1 

•  612/2 teilweise 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung bezieht sich 

auf eine Aufhebung einer Teilfläche von ca. 0,13 ha 

des Ursprungsgeltungsbereiches und wird durch 

eine Fläche ca. 0,56 ha am westlichen 

Plangebietsbereich erweitert.  

Damit ändert sich der Geltungsbereich auf folgende 

Grundstücke und wird gemäß § 9 Abs. 7 BauGB wie 

folgt festgesetzt:  

•  600/11 teilweise 

•  601/4 

•  601/5 

•  601/6 
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•  602/2 

•  602/3 

•  603/3 

•  603/4 

•  604/1 

•  604/2 

•  604/3 

•  605/1 

•  605/2 

•  612/1 

•  2269/32 teilweise 

•  2269/45 

•  2269/60 teilweise 

•  612/2 teilweise 

 

Das Plangebiet hat nach der Aufhebung / Erweiterung / Bestand des Geltungsbereiches eine 

Fläche von ca. 1,03 ha. 

 

1.5. EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 

Die Baugrundstücke befinden sich im privaten Eigentum als auch teilweise im Eigentum der Stadt.  

 

1.6. REALNUTZUNG DES PLANGEBIETES 

Bauliche Nutzung 

Die Grundstücke sind teilweise unbebaut. Sie werden in der Hauptsache als Gartenland (private Gär-

ten) genutzt.  

Im Entwurf zum Flächennutzungsplan (Stand 11/1998) ist der Geltungsbereich als Wohnbaufläche 

eingestuft. Davon teilweise abweichend sind in diesem Entwurf zum Bebauungsplan Sondergebiete 

festgesetzt worden. Dies entspricht der aktuellen Entwicklung im Gebiet. Die geplante Nutzung als 

Wohngebiet und Sondergebiet dient der Stärkung der zentralörtlichen Bedeutung der Stadt Bad Lie-

benstein. 

 

Die Fortschreibung des FNP-Entwurfes ist für die Einheitsgemeinde Bad Liebenstein geboten. Im § 4 

Abs. 6 des Vertrages über den Gemeindezusammenschluss der Stadt Bad Liebenstein mit den Ge-

meinden Schweina und Steinbach zu einer Einheitsgemeinde wurde festgeschrieben, dass die in der 

Anlage 3 zum Vertrag aufgeführten laufenden Planverfahren verfahrensrechtlich fortgeführt werden 
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sollen. Vor diesem Hintergrund wurde in 2015/16 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 

„Bad Liebenstein 2030“ erarbeitet und verabschiedet, aus dem die Empfehlungen für die zukünftige 

Flächennutzung hervorgehen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt über ein Potential an    

Flächen verfügt, die einer werthaltigen Nutzung zugeführt werden können. Das Plangebiet zählt zu 

diesen entwicklungsfähigen Flächen. 

 

1.7. PLANERISCHE AUSGANGSSITUATION 

Der Bebauungsplan in seiner Ursprungsform wurde mit Bescheid vom 04.07.2003 durch das Thürin-

ger Landesverwaltungsamt Weimar genehmigt. Mit Datum vom 01.08.2003 wurde er rechtskräftig. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan soll in einzelnen Teilflächen aufgehoben werden und an der west-

lichen Gebietsgrenze erweitert werden.  

Die Stadt Bad Liebenstein sieht von einer Bebauung der als Gartenland genutzten Flächen ab. Diese 

werden als Sondergebiet neu festgesetzt. Die Ergänzungsflächen des Bebauungsplanes werden als 

Allgemeines Wohngebiet definiert und festgesetzt. Es soll ermöglicht werden Einzelhäuser zu errich-

ten. Auf die Errichtung von Mehrfamilienhäusern soll im Plangebiet verzichtet werden.  

Das Gebiet gehört zu den wenigen Bereichen in der Stadt, die auch ohne umfassende Neuordnung 

Potenziale für die Nutzung als Wohnbebauung aufweisen.  

Die Nutzung vorhandener Baulücken und Brachflächen sowie Gebäudeleerstand wurden vor Beginn 

der Planung geprüft. Die noch im Rahmenplan als Baulücken gekennzeichneten Grundstücke sind in 

den vergangenen Jahren bereits bebaut worden. Damit steht der Stadt kein verfügbares Bauland 

mehr zur Verfügung.  

Eine Verkaufsbereitschaft seitens der Eigentümer der privaten Grundstücke innerhalb des Ortes, die 

noch als Baulücken ausgewiesen werden könnten, besteht nicht, sodass die einzelnen Flächen für 

den Wohnungsmarkt nicht verfügbar sind. Damit fiel die Entscheidung zur Änderungsplanung des 

Baugebietes „Unterm Giebel“. 

 

1.8. GRUNDLAGE FÜR DAS PLANVERFAHREN 

Die zentralörtliche Einordnung der Stadt Bad Liebenstein als Grundzentrum, gemäß Regionalplan 

Südwestthüringen, Z 1-1 (Regionalplan Südwestthüringen (RP-SW) mit Thüringer Staatsanzeiger 2012 

in Kraft gesetzt) wurde festgeschrieben.  
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„[…] 1.2.3  Grundzentren  

Der Landesentwicklungsplan legt fest, dass in den Regionalplänen Grundzentren und deren Versorgungsbereiche auszuwei-

sen sind  LEP, 2.2.12. Aussagen zu Funktionen und Ausstattungen von Grundzentren enthält   LEP, 2.2.11. Zentralörtliche 

Funktionen sollen in den Siedlungs- und Versorgungskernen der als Zentrale Orte ausgewiesenen Gemeinden gebündelt 

werden  LEP, 2.2.3.  

Z 1-1 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen Grundzentren sind als Konzentrationspunkte von Einrichtungen mit 

überörtlicher Bedeutung sowie von umfassenden Angeboten bei Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedar-

fes zu sichern und zu entwickeln.  

Wartburgkreis  

▪ Bad Liebenstein  […]“
2

 

 

Zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfs wurden innerörtliche Potentiale und die Verfügbarkeit von 

rechtskräftigen Bebauungsplänen geprüft.  

Die Stadt Bad Liebenstein ist bestrebt die Wohnbedingungen in dem ländlichen Bereich der Stadt zu 

verbessern.  

Um die Abwanderung der ortsansässigen Bevölkerung einzudämmen entschloss sich die Stadt Bad 

Liebenstein die Wohnbauflächen gemäß Geltungsbereich zu erweitern. Mit dem vorliegenden 

rechtskräftigen Bebauungsplan ist diese entsprechende Fläche vorhanden, die durch eine geordnete 

städtebauliche Planung als Wohnbaufläche ausgewiesen werden kann.  

 

1.9. ENTWICKLUNG DER PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 

In der Stadt Bad Liebenstein sind derzeit keine ausgewiesenen Wohnbauflächen verfügbar. Die Be-

reitstellung von dringend benötigten Wohnbauflächen kann derzeit nicht realisiert werden. Der Stadt 

liegen derzeit Interessenbekundungen von Bauwerbern für die geplante Wohnbaufläche vor. Die 

durch das Baugebiet verlaufende Erschließungsanlage ist erstmalig herzustellen.  

 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes konkretisiert sich das Entwicklungsziel für das Plangebiet so, 

dass der Planbereich zukünftig als Wohngebiet und Sondergebiet Wochenendhaus festgesetzt werden soll.  

Die räumliche Struktur soll so entwickelt werden, dass sie der freien Entfaltung der Persönlichkeit in 

der Gemeinschaft förderlich ist.  

Die Planung ist darauf ausgelegt, eine möglichst optimale Ausnutzung des Plangebietes zu gewähr-

leisten, ohne dabei die Belange des Umweltschutzes zu vernachlässigen. Dazu ist die Schaffung    

attraktiver Einzelhäuser geplant.  

 
2 Regionalplan Südwestthüringen, Bekanntgabe der Genehmigungen 2012 
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Der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein hat per Beschluss am 21.12.2017 für das Plangebiet „Unterm 

Giebel“ Bad Liebenstein die Änderung / Teilaufhebung des Bebauungsplanes beschlossen. 

•  Durch den Bebauungsplan wird eine zulässige bebaubare Grundfläche im Sinne von § 19 „Grund-

flächenzahl, zulässige Grundfläche“ BauNVO von insgesamt weniger als 10.000 m² festgesetzt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebiets umfasst eine Fläche von ca. 1,03 ha. Unter zu-

grunde legen der von der Bebauung frei zu haltenden Fläche, der vorhandenen Erschließungsan-

lage und der Grundflächenzahl von 0,4 wird die Vorgabe nach § 13b BauGB entsprochen. 

Grundfläche des Geltungsbereiches 10.367,00 m²

abzüglich

Erschließungsanlage/ Verkehrsfläche 1.716,00 m²

zulässige Grundfläche 8.651,00 m²

 

•  Der in Rede stehende Bebauungsplan erfüllt dabei die planungsrechtlichen Vorgaben gemäß § 

13b BauGB, weil: 

o Es sich um die Schaffung von Wohnbauflächen (Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebie-

tes) in direktem Anschluss an die im Zusammenhang bebaute Ortslage handelt, 

o im konkreten Planfall die zulässige Grundfläche im Sinne § 19 (2) BauNVO von 10.000 m² 

gemäß § 13b i.V.m. § 13a BauGB nicht überschritten wird: 

Größe des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes: 10.367,00 m²

davon Fläche des Allgemeinen Wohngebietes (WA) 4.676,00 m²

festgesetzte GRZ 0,4: 1.870,40 m²   

Daraus ergibt sich eine Grundfläche nach § 19 BauNVO von 1.870,40 m². Damit liegt die mögliche 

Grundfläche weit unter der zulässigen Grundfläche von 10.000 m². 

•  Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unter-

liegen, wird nicht begründet.  

•  Es bestehen keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter.  

Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für die Entwicklung des Stan-

dortes.  
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Die gesetzlichen Grundlagen für die Änderung / Aufhebung eines Bebauungsplans gemäß § 1 BauGB 

(Aufgaben, Begriffe und Grundsätze der Bauleitplanung) liegen vor. Der Bebauungsplan ist mit den 

Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB vereinbar.  

„[...] Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 

umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 

Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 

Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln [...]“ 3 

 

1.10. INTENTION DES PLANES 

Durch die Änderung / Erweiterung des Bebauungsplanes werden die Voraussetzungen für eine ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Umsetzung der städtebaulichen Ziele ge-

sichert. 

 

1.11. ZIELE DER PLANUNG 

Ziel der Planung ist es, den Gebietscharakter gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), soweit 

planerisch möglich und sinnvoll, langfristig zu sichern und konfliktfrei zu kombinieren.  

 

 

2. WESENTLICHER PLANINHALT 

2.1. RECHTSGRUNDLAGEN 

Der vorliegende Bebauungsplan wird auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen 

erstellt: 

 

•  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. 

I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728)  

•  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728). 

•  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057). 

 
3 Auszug aus dem BauGB 
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•  Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der Fassung vom 13. März 2014 (GVBI. S. 49), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBI. S. 323, 341). 

•  Thüringer Stadt- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung- ThürKO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. TH S. 41), zuletzt geändert durch     

Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBI. S. 277, 278). 

 

 

2.2. BEGRÜNDUNG DER EINZELNEN FESTSETZUNGEN 

2.2.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Allgemeines Wohngebiet  

Die Fläche wird als Wohnstandort festgeschrieben. Der Gebietscharakter der angrenzenden Bebau-

ung kann als Wohngebiet definiert werden. 

Zulässig sind die Nutzungen nach § 4 (1) und (2) BauNVO,  

•  Wohngebäude  

•  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

Nicht zulässig sind 

•  die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störenden Handwerksbetriebe, 

•  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

•  Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

•  Anlagen für Verwaltungen, 

•  Gartenbaubetriebe, 

•  Tankstellen. 

Für die Überplanung von Erholungsanlagen, die auch künftig diese Funktion wahrnehmen sollen, 

kommt vor allem die Festsetzung von Wochenendhausgebieten in Betracht. Bei diesen der Erholung 

dienenden Sondergebieten nach § 10 BauNVO handelt es sich um Baugebiete, die ausschließlich un-

terschiedliche Formen des Freizeitwohnens zulassen.  

Im Bebauungsplan wird die Art der Nutzung durch das Planzeichen SO und die Zweckbestimmung 

Wochenendhausgebiet auf der Planzeichnung festgesetzt.  
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Sondergebiet  

Als Art der baulichen Nutzung wird das Sondergebiet Wochenendhausgebiet (SO) nach § 10 BauNVO 

festgesetzt.  

Es besteht aus den Teilgebieten SO1 und SO2. Im Sondergebiet SO1 und SO2 sind nur Wochenend-

häuser (für den zeitlich begrenzten Erholungsaufenthalt) zulässig.  

Im Wochenendhausgebiet sind nur eingeschossige Gebäude zulässig.  

 

2.2.2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  

Das Maß der baulichen Nutzung und die daraus resultierende städtebauliche Dichte bestimmt nicht 

nur das räumliche Erscheinungsbild, sondern hat auch Auswirkung auf die Nachhaltigkeit der städte-

baulichen Entwicklung. 

In der Bauleitplanung wurde für das Allgemeine Wohngebiet die Grundflächenzahl der baulichen 

Anlage festgesetzt. Damit soll erreicht werden, dass die Bebauungsdichte geringgehalten wird. 

Auf die zulässige Grundflächenzahl ist nicht nur die Fläche des Hauptbaukörpers auf dem Baugrund-

stück anzurechnen, sondern auch die Flächen aller oberirdischen Bauwerke (Nebenanlagen) sowie 

befestigte Flächen (Stellplätze, Zufahrten).   

Für das Bebauungsplangebiet erfolgen im Sinn einer ortsüblichen Bauweise folgende Festsetzungen 

der Grundflächenzahl und Geschossigkeit für die Errichtung der Gebäude im Plangebietsbereich: 

 

•  Eine maximale zulässige Grundflächenzahl   

o für die Allgemeinen Wohngebiete WA1 bis WA8 (GRZ)  = 0,4  

eine Überschreitung durch Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 

ist gemäß BauNVO bis zu 0,5 zulässig. 

•  Eine maximale zulässige Geschossflächenzahl    

o In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 bis WA8 wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 

0,5 festgesetzt.  

 

Im Bereich der Sonderbauflächen wurden folgende Festsetzungen getroffen: 

SO1 und SO2 darf die zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser 50 m² nicht überschreiten. Bei der 

Ermittlung der Grundfläche von Wochenendhäusern bleiben Terrassen und überdachte Freisitze bis 

zu einer Grundfläche von 10 m² unberücksichtigt. 
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2.2.3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  

Für das Plangebiet gilt die offene Bauweise. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch das 

Baufeld geregelt. Bauliche Anlagen sind nur inner-

halb des Baufeldes zulässig, welches durch eine 

Baugrenze begrenzt wird.  

Die Baugrenze steuert die Platzierung der bauli-

chen Anlagen im Plangebiet. 

 

 

2.2.4. HÖHE UND STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGE  

Würde auf eine Regelung der baulichen Höhenentwicklung verzichtet, wären zusätzliche Beeinträch-

tigungen der Freiraum- und Wohnqualität nicht ausgeschlossen. Daher wird folgende Höhenbe-

schränkung festgesetzt:  

Die maximale Traufhöhe der baulichen Anlagen beträgt      

5,50 m, bezogen auf Oberkante vorhandenes natürliches Ge-

lände. 

Die Drempelhöhe im Dachgeschoss darf maximal 80 cm betra-

gen. 

 

Die mittlere Traufhöhe im Sondergebiet SO1 und SO2 wird auf 

3,50 m (§ 18 (3) BauNVO), bezogen auf Oberkante vorhande-

nes natürliches Gelände, festgesetzt. 

 

2.2.5. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN UND STELLPLÄTZE  

Für jedes Grundstück darf max. eine Zufahrt vom öffentlichen Verkehrsweg zum Grundstück ange-

ordnet werden. Die Zufahrt darf eine Breite von 4,00 m nicht überschreiten. Zuwegungen die als 

Zugang zu Gebäuden, Mülltonnenstandplätzen oder als Zugang zu hinterliegenden Grundstücksteilen 

bestimmt sind, sind bis zu einer Breite von 2 m zulässig. Garagen und Carports sind in den Allgemei-

nen Wohngebieten WA1 bis WA8 außerhalb der bebaubaren Grundstücksflächen zulässig. Der Nach-

weis der notwendigen Stellplätze erfolgt auf der Grundlage der ThürBO in der jeweils geltenden Fas-

sung. Die Anzahl der überdachten Stellplätze im WA1 bis WA8 wird auf die gemäß ThürBO notwendi-

gen Stellplätze begrenzt. Bei Mindestmaßen und Höchstmaßen ist bei der Berechnung der zulässigen 

überdachten Stellplätze das Höchstmaß in Ansatz zu bringen. Im Sondergebiet SO1 und SO2 ist jeweils 

Abbildung 6 – Darstellung Traufhöhe - Beispiel 
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ein notwendiger Stellplatz im Sinne des § 12 BauNVO der Größe 5,00 m x 2,50 m zulässig. Überdach-

te Stellplätze und Garagen sind im SO1 und SO2 nicht zulässig. Swimmingpools sind mit einer Größe 

von 20 m² zulässig, dabei darf die längste Seite eine max. Länge von 8,00 m aufweisen. 

 

2.2.6. VERKEHRSFLÄCHE  

Die innere verkehrliche Erschließung des Bebauungsplangebietes im Bereich der Sondergebiete er-

folgt über den derzeitig vorhandenen Wirtschaftsweg.  

Die Erschließung der Wohnbauflächen erfolgt über das Flurstück 2269/32. 

Die Art der Ausführung der Verkehrsfläche soll wie nachfolgend dargestellt erfolgen. 

•  Die Verkehrsfläche wird als Mischverkehrsfläche erschlossen. 

•  Es werden keine Gehwege angeordnet.  

•  Die Zu- und Abfahrt erfolgen über die Straße „Meimerser Weg“. 

Beidseitig entlang der Fahrbahn empfiehlt es sich Rundborde anzuordnen, diese dienen gleichsam 

zur Wasserführung. 

 

2.2.7. DENKMALSCHUTZ 

In dem Planbereich sind keine Bodenfunde / Bodendenkmale bekannt. 

 

2.3. ABWASSERBESEITIGUNG UND VERSORGUNGSANLAGEN  

2.3.1. ABWASSERBESEITIGUNG 

Der Standort befindet sich außerhalb von wasserwirtschaftlichen Schutz- bzw. Vorhaltsgebieten.  

Das Plangebiet ist trink- und abwasserseitig nicht erschlossen. Es ist eine Erschließungsplanung zu 

erstellen. Anschlusspunkte für die Erschließung befinden sich, in Abhängigkeit der Erschließungspla-

nung, in der Anliegerstraße. Die Planung und die Anschlusspunkte sind mit dem WVS abzustimmen. 

Die Erschließung obliegt der Stadt. 

 

2.3.2. WASSERVERSORGUNG 

Es gelten die gleichen Angaben wie in Punkt 2.4.1 Abwasserbeseitigung genannt. 

Zur Löschwasserversorgung für das Bauvorhaben muss eine Wassermenge von mind. 800 l/min über 

einen Zeitraum von mind. 2. Std. zur Verfügung stehen. 

Der Fließdruck bei Hydranten darf bei max. Löschwasserentnahme 1,5 nicht unterschreiten. Die 

Löschwasserentnahmemöglichkeit muss im Umkreis von 300 m liegen. 
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2.3.3. ELEKTROTECHNISCHE ANLAGEN 

Im Planbereich befinden sich keine Anlagen. 

 

2.3.4. GASVERSORGUNG  

Im Plangebiet befinden sich keine Gasleitungen der Werraenergie.  

 

2.3.5. TELEKOMMUNIKATION  

Im Plangebiet befinden sich keine Telekommunikationsanlagen. 

 

2.3.6. ABFALLWIRTSCHAFT 

Gemäß § 17 Abs. 1 ThAbfAG werden altlastverdächtige Flächen in einer bei dem Thüringer Landes-

amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz geführten Verdachtsflächendatei erfasst.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für das Planungsgebiet keine Objekte in der Verdachtsflächen-

datei der TLUBN geführt. Vorliegende Erkenntnisse über Altablagerungen und Altstandorte sind ge-

mäß § 17 Abs. 1 ThAbfAG der Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, in 07745 

Jena, Göschwitzer Straße 41 mitzuteilen. 

Während der Baudurchführung ist der Mutterboden zu sichern. 

 

2.4. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN  

2.4.1. DACHFORM UND DACHNEIGUNG 

Für die Dächer von Hauptgebäuden im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Dachneigung von 0°-38° 

zulässig. Auf die Festsetzung der Dachformen wird verzichtet. 

 

2.4.2. GRÜNORDNERISCHE MAßNAHMEN 

Auf den Grundstücken sind mind. 75 % der nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen als Ve-

getationsfläche gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Je angefangene 150 m² nicht 

überbaubare Grundstücksfläche ist mindestens ein standorttypischer Obstbaum in der Qualität 2x 

verpflanzt, Stammumfang 10 -12 cm zu pflanzen. Innerhalb der festgesetzten Flächen zur Anpflan-

zung von Bäumen und Sträuchern sind Feldgehölze und Hecken zu pflanzen. Die nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen sind zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Innerhalb des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes sind keine geschotterten Steingärten zulässig. Zuwegungen und Zufahrten 

sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. Einhausungen für Müll- und Abfallbehälter sind 

mit hochwachsenden oder rankenden Gehölzen wirksam einzugrünen. Grundsätzlich sind nur ge-

bietsheimische Bäume und Sträucher zu pflanzen. Die Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen 
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hat durch die Grundstückseigentümer spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahme zu 

erfolgen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden dem Eingriffsgrundstück zugeordnet. 

 

Arten Bäume I. Ordnung 

Tilia cordata Winterlinde 

Quercus robur Stieleiche 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Ulmus minor Feldulme 

 

Arten Bäume II. Ordnung 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Pyrus pyraste Wildbirne 

 

Arten Sträucher 

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen 

Rosa canina Hundsrose 

 

 

2.5. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

2.5.1. SCHUTZGEBIETE 

Das Untersuchungsgebiet liegt, wie das gesamte Stadtgebiet im "Naturpark Thüringer Wald". Die 

Grenze des Landschaftsschutzgebietes "Thüringer Wald" verläuft nordöstlich am bewaldeten Rande 

des Schloßberges. 

 

2.5.2. ARCHÄOLOGIE 

Gemäß § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz unterliegen Bodenfunde der unverzüglichen Melde-

pflicht an das Landesamt für Archäologische Denkmalpflege. Aus dem Plangebiet liegen bisher keine 

archäologischen Funde vor, es sind keine ortsfesten, sichtbaren Bodendenkmale bekannt. 

 

2.5.3. GEOLOGIE 

Bad Liebenstein liegt im Übergangsbereich des unteren Buntsandsteins und des Zechsteins. Diese 

Formationen sind im Überschwemmungsbereich des Grumbachs von holozänen Sedimenten (Kies, 
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Sand, Schotter) und einer Auelehmschicht überlagert. Je nach Abstand zum Grundwasserspiegel 

entwickelten sich Humus- und Stagnogleye mit guter Nutzungseignung als Grünland. Das Untersu-

chungsgebiet befindet sich im hangigen Gebiet oberhalb der Aue und ist von lehmigen Braunerden 

bedeckt. 

Die Bodenverhältnisse des Untersuchungsgebietes und der geringe Versiegelungsgrad aufgrund des 

hohen Wiesen- und Gartenanteils bieten für die Versickerung von anfallenden Niederschlägen güns-

tige Voraussetzungen. Die Versickerung des anfallenden Regenwassers innerhalb des Untersu-

chungsgebietes kann als gegeben vorausgesetzt werden. Fehlende Entwässerungsgräben und bauli-

che Maßnahmen zur Sicherung der Böschungen im Gebiet belegen diesen Rückschluss. 4 

Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 

anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische Aufnahme zur Erweiterung des Kenntnis-

standes über das Gebiet erfolgen kann.5 

 

2.5.4. IMMISSIONEN 

Im Umfeld des Vorhabens befindet sich in einem Radius von 5 km keine der Störfallverordnung un-

terliegende Anlage. 

„[…] Da unmittelbar an das geplante Wohngebiet weiterhin landwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet wer-

den, müssen die zukünftigen Bewohner der Einfamilienhäuser entsprechende Beeinträchtigungen (Gerüche, 

Lärm, landwirtschaftlicher Nutzverkehr) akzeptieren. […]“6 

 

2.5.5. WALDABSTAND 

Auf zwei Grundstücken reicht die überbaubare Fläche in den Waldabstand von 35 m. Vom Thüringer 

Forst wurde auf Nachfrage keine konkrete Gefährdung für diese Grundstücke nachgewiesen. Da also 

vom benachbarten Wald zur Zeit keine Gefährdung ausgeht und die siedlungsnahe Bewirtschaftung 

des Waldrandes dies auch in Zukunft ausschließen sollte, kann auf baurechtliche Vorkehrungen ver-

zichtet werden. 

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur weist darauf hin, dass die Gefährdung 

durch Waldbruch im Einzelfall zu überprüfen ist. Dies bedeutet, dass für Bauvorhaben auf den in 

Frage stehenden Flächen im konkreten Fall eine Überprüfung stattfinden soll. 

In den Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

 

 
4 Auszug aus der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan 
5 Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten 
6 Stellungnahme der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie vom 21.11.2019 
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3. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

3.1. UMWELT 

„[…] Im Annäherungsbereich von Bäumen sind die Richtlinien zum Baumschutz DIN 18920 und RAS-LP 4 zu 

beachten. Baumfällungen sind gemäß S 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. 

Februar zulässig. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Zugriffsverbote nach S 44 Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) sind einzuhalten. […]“7  

Laut dem elektronischen Fachinformationssystem LINFOS sind keine gesetzlich geschützten Biotope 

nach S 30 BNatSchG kartiert. 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sind in die Abwägung der beachtlichen Belange einge-

stellt. 

 

3.2. EINGRIFFS – UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Im vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB u.a. von der 

Umweltprüfung abgesehen. Ein Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist gemäß BauGB 

nicht erforderlich. 

 

 

 

Planungsbüro –PBB- Bad Salzungen GmbH 

Michaelisstraße 23 

36433 Bad Salzungen  

Tel.: 03695/6929-0 

 

 

Bad Salzungen, 14. April 2021 

  

 
7 Stellungnahme Landratsamt Wartburgkreis vom 29.11.2019 
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Anlage 1 – Begründung zum Rechtskräftigen Bebauungsplan 


























